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 Veröffentlicht am 12.01.1984

Norm

ABGB §140 Aa

ABGB §166 G

ABGB §170 C

Rechtssatz

Die Begri3e "Unterhalt" und "P6ege und Erziehung" decken sich nicht. Unter "Unterhalt" sind nicht die Betreuung,

sondern nur die geldwerten Aufwendungen zu verstehen. Allerdings enthält § 140 ABGB, der gemäß § 166 ABGB auch

für uneheliche Kinder gilt, in seinem Abs 1 mit der Deckung der gesamten Bedürfnisse des Kindes einen

Unterhaltsbegri3 im weiteren Sinn, der neben dem eigentlichen Unterhalt auch die Haushaltsführung und die

Betreuung des Kindes umfaßt. Bloßes Spielen und Spazierengehen mit dem Kind fällt aber nicht einmal unter den

Begriff der Betreuung.
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